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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen geändert wird (DokuG-Novelle 2025) 

Im Zuge der im Jahre 2023 mit den Ländern und der Sozialversicherung vereinbarten 
umfassenden Gesundheitsreform wurde eine verpflichtende bundesweit einheitliche 
Diagnosencodierung als unabdingbare Voraussetzung für die Steuerung, Planung und 
Qualitätsarbeit im österreichischen Gesundheitswesen eingeführt. 

Mit der bundesweit einheitlichen Diagnosen- und Leistungsdokumentation wurde im intra- 
und extramuralen Bereich eine gemeinsame Dokumentationsbasis geschaffen, die eine 
nationale und internationale Vergleichbarkeit des Diagnosen- und Leistungsspektrums 
ermöglicht. Die Diagnosendokumentation ist ein wesentlicher Teil der medizinischen 
Dokumentation. Eine standardisierte codierte Dokumentation liefert die Grundlage für die 
eigene Patientenakte, eine sichere Behandlung der Patient:innen und die Basis für die 
Kommunikation mit anderen Ärzt:innen sowie therapeutischen Berufen. Ein wesentlicher 
Wert der Dokumentation ist damit die Nutzung der Daten für interne Zwecke. Für das 
Gesundheitswesen hat eine mittels ICD-10-Codes codierte Diagnosedokumentation in 
zahlreichen Bereichen eine hohe Bedeutung. Sie führt zu einer Verbesserung der 
Analysemöglichkeiten, was im Rahmen folgender Anwendungen genutzt werden kann: 
• Leistungs- und Strukturplanung (Angebotsplanung) 
• Identifikation von Patientengruppen (z.B. Risikogruppen) 
• Optimierung der Patientenströme (zum Best Point of Service) 
• Gesundheitsberichterstattung 
• Versorgungsforschung und Epidemiologie 
• Qualitätssicherung und -verbesserung (z.B. integrierte Versorgungskonzepte) 
• Standardisierter Informationsaustausch 

Im Zuge der Arbeiten zur Implementierung der bundesweit einheitlichen Diagnosen-
codierung ergaben sich einige Fragen, insbesondere hinsichtlich der technischen 
Umsetzung und Unklarheiten der rechtlichen Grundlagen. 
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Mit der vorliegenden Novelle zum Bundesgesetz über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen sollen neben redaktionellen Anpassungen insbesondere Klarstellungen 
und Vereinfachungen zum Inhalt der Dokumentation und zu den Meldeprozessen im 
Bereich der Dokumentation im ambulanten Bereich erfolgen, wie etwa: 
1. Die Datenmeldungen soll sowohl für extramurale ambulante 

Leistungserbringerinnen/Leistungserbringer mit Vertrag als auch solche ohne Vertrag 
im Wege bestehender Schnittstellen und Satzarten bzw. bekannter Prozesse erfolgen, 

2. statt einer kumulativen Meldung mehrerer Quartale ist im extramuralen ambulanten 
Bereich jeweils nur ein Quartal zu melden, 

3. Befreiung von der Meldung, wenn die Unzumutbarkeit auf Grund des Ärztegesetzes 
vorliegt. 

Durch diese Anpassungen wird der Aufwand für die Dokumentation und Meldung der Daten 
deutlich reduziert und vereinfacht. 

Da sich in der Umsetzung Verzögerungen ergeben haben, wird der Zeitpunkt der Verpflich-
tung zur Dokumentation und Meldung der Daten sowohl für Vertragspartnerinnen/Ver-
tragspartner der Sozialversicherung als auch für Nichtvertragspartnerinnen/Nicht-
vertragspartner einheitlich mit 1. Jänner 2026 festgelegt. 

 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

den beiliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 
Dokumentation im Gesundheitswesen geändert wird (DokuG-Novelle 2025), samt 
Wirkungs- und Datenschutzfolgeabschätzung, Erläuterungen und Textgegenüberstellung 
dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorlegen. 

18. November 2025 

 

Korinna Schumann 
Bundesministerin 
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